
   Für die Vereinsmitgliedschaft werden zur Zeit folgende Jahresbeiträge in Euro erhoben:      (bitte ankreuzen)  
(Änderung und Irrtum vorbehalten) 
 
Erwachsene ab 18 Jahre              94,00 
 
Rentner (gegen Nachweis)             52,00 
 
Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre                53,00 
 
Erwachsene ab 18 Jahre soweit noch Schüler, Auszubildende, Zivildienstleistende, etc. (gegen Nachweis)        53,00 
 
Familien             170,00 
 
Passive Mitglieder (gegen Meldung)             68,00 
 
Einmalige Bearbeitungsgebühr bei Eintritt                 5,00 
 
Zusätzlich zum TSV Plattenhardt - Jahresmitgliedsbeitrag wird noch folgender Abteilungsbeitrag (Basketball) erhoben: 
 

   Erwachsene je         69,00 
 

Schüler / Studenten / Grundwehr-        35,00 
und Zivildienstleistende (mit entsprechender Bescheinigung)         

     Jugendliche unter 18 Jahre   ab 2 Personen                   Anzahl  ______ x   28,00  
 

Freizeitspieler(innen) zahlen ebenfalls den vollen Abteilungsbeitrag 
 
Pass-Gebühr Neuanmeldung           5,00 
 

     Vereinswechsel           20,00 
 
Dieser Abteilungsbeitrag wird separat per Lastschriftverfahren zu jeder neuen Saison erhoben. Der Einzug erfolgt über den Abteilungskassenwart, der zeit Werner A. Lang, 
Kontonr. 2454628, BW Bank Stuttgart BLZ 600 501 01, eingezogen. 
 
Hiermit ermächtige(n) ich / wir Sie widerruflich, die von mir / uns zu entrichteten Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines / unseres Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. 
Wenn mein / unser Konto nicht die erforderliche Deckung aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen 
werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Kontonummer (des Zahlungspflichtigen) Bankleitzahl Bankinstitut (genaue Bezeichnung) 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Name und genaue Anschrift des Zahlungspflichtigen 
 
______________________________________________________________________                 Eigenes Trikot erwünscht (Pfand 40 EUR)     ja       nein 
Ort Datum Unterschrift des Zahlungspflichtigen die Abteilungssatzung wird anerkannt               (Pfand verfällt nach 3-Jahresnutzung – Trikot wird Eigentum des Leihers) 
 
(Widerruf ist nur mit gleichzeitiger schriftlicher Kündigung oder barer Beitragsentrichtung für das angelaufene Jahr im voraus möglich! Bei Widerruf wird der Sportler zur Teilnahme gesperrt.) 
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Satzung der Abteilung Basketball 

 
Stand Mai 2007 

 
 
 
§1 Beiträge 
 
Die Abteilungsbeiträge werden zum Beginn einer jeden Saison erhoben. Bei Rückgabe des Einzugs durch die 
Bank wird ein Betrag von 15 EUR erhoben. Bei erfolgloser Bezahlung des Abteilungsbeitrags zum Beginn des 
ersten Spieles wird der Spieler gesperrt. Nach erfolgloser Aufforderung besteht die Gefahr des Ausschlusses aus 
dem Spiel- und Trainingsbetriebs. 
 
 
§2 Pflichten des Spielers 
 
Kann der Spieler an einem Training oder Spiel nicht teilnehmen, ist eine Information an den Verein/ Trainer/ 
Mitspieler notwendig. 
Dies kann durch Email, Handy, SMS, oder Entschuldigung eines Dritten erfolgen. Dies sollte insbesondere bei 
minderjährigen Teilnehmer erfolgen. 
Nimmt ein Spieler innerhalb 3 Wochen nicht am Training teil, wird eine Sperre zum nächsten Spiel 
ausgesprochen (gilt nicht bei Krankheit, Urlaub, Abwesenheit berufl. etc.) 
Der Spieler wird den Verein aktiv unterstützen (entfällt bei U10). Darunter fallen z.B. Hilfsbereitschaften bei 
Veranstaltungen, Unterstützung des Spielbetriebs Jugend/Herren während Spielen (z.B. Zeitnehmen, 
Anschreiben, Betreuung). Unentschuldigtes Fehlen kostet den Spieler 10 EUR. 
 
 
§3 Veranstaltungen 
 
Während der Sommer- und Winterpausen besteht die Möglichkeit an Turnieren teilzunehmen. Diese finden in der 
Regel in etwas weiterer Entfernung statt (bis 150 km). Hierfür werden separate Einladungen ausgesprochen. 
Die Teilnahmegebühren werden durch den Mitgliedsbeitrag finanziert. 
(Übernachtungen – und Verpflegung sind nicht inbegriffen.) 
Es werden in unregelmäßigen Abständen sportliche Förder- und Weiterbildungsmaßnahmen angeboten, die 
Teilnahme ist nicht verpflichtend (Schiedsrichter-, Trainerlehrgänge). 
 
 
§4 Berichtswesen 
 
Die Spieler (ab Herren) verpflichten sich zur aktiven Mithilfe bei Pressemeldungen, Internetauftritt, 
Veranstaltungsplanungen etc. 
Eine Einteilung erfolgt bei Saisonbeginn. 
 
 
§5 U10 – Spieler (unter 10 Jahren) 
 
Es muss seitens der Erziehungsberechtigten der Spieler gewährleistet sein dass der/die Minderjährige durch 
einen Erwachsenen gebracht und abgeholt werden. Eine Haftungsübernahme durch den Trainingsleiter kann 
nicht erfolgen. Der Trainingsleiter ist bemüht dies zu koordinieren. 
 
 
§6 Mithilfe der Eltern bis U18 
 
Wir bitten um frühzeitige Signalisierung der Erwachsenen zur Mithilfe der Personenbeförderung bei 
Auswärtsspielen/ Turnieren. Hierbei sollte ein reger Wechsel zwischen den Freiwilligen stattfinden um die 
Einseitigkeit zu verhindern. 
 
 
 


